
Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Journal of the Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory

RechtsRggeschichte

Rechtsgeschichte
Legal History

www.lhlt.mpg.de

http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg32
Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte – Legal History Rg 32 (2024)

http://dx.doi.org/10.12946/rg32/264-267

Rg322024 264 – 267

Sascha Ziemann*

Was für ein Leben

[What a Life]

* Leibniz Universität Hannover, sascha.ziemann@jura.uni-hannover.de

Dieser Beitrag steht unter einer Creative Commons Attribution 4.0 International License



den Fristen-Hemmungen und -Unterbrechungen 

(§ 203 I a. F. BGB, §§ 245, 249 I ZPO), die durchaus 

praktische Bedeutung haben.2 Leichthändig und 

ungenau sind auch andere Aussagen. So behauptet 

der Autor, beim Grundstückskauf gingen die Par-
teien nach der notariellen Beurkundung des Kauf-

vertrags »zum Grundbuchamt«, um dort die Auf-

lassung zu erklären (110), so soll die Freirechts-

bewegung (270 f.) für eine »Auslegung ohne Ziel 

und ohne Weg, juristisches Handeln ohne Telos 

und ohne Methode« stehen (aber wenigstens das 

Ziel einer gerechten Entscheidung eint fast alle 

Freirechtler!), so wird die Existenz eines »rechts-

freien Raums« verneint, ohne die Gegenmeinun-
gen3 auch nur anzudeuten (299). Viel befremd-

licher ist aber die offene Verachtung, die Lahusen 

der Jurisprudenz überhaupt entgegenbringt. Sie 

wird vor allem im vierten Kapitel über den Aache-

ner Juristen Hans Keutgen deutlich. Hier ist zu 

lesen: Dass Keutgen sein Jurastudium nur in Köln 

absolvierte, »dürfte durchaus der Weite seines 

geistigen Horizonts entsprochen haben« (143); 
»Gründlichkeit und Fleiß ersetzten die fehlende 

Kreativität, der ausgeprägte Ehrgeiz fand in einem 

belastbaren (?) Opportunismus sicheren Halt. 

Kurzum: ein Jurist« (148), und schon vorher 

grundsätzlich: »Meinungsfreude, Originalität, Bril-

lanz sind in der Welt des Rechts keine tauglichen 

Währungen« (147). Man fragt sich, ob man den 

Hochschulort wechseln muss, um nicht geistlos zu 

erscheinen, ob alle Juristen ehrgeizig und opportu-

nistisch sind und »Kreativität« und »Brillanz« wirk-

lich nur außerhalb des Juristenberufs (den ja auch 
ein Rechtsprofessor und Volljurist wie Lahusen 

ausübt) geschätzt werden?

Der Ertrag des Buches liegt denn auch nicht in 

dem geordneten Beweis seiner Thesen und in der 

Beantwortung von Rechtsfragen. Es geht dem 

Autor um Geschichten, um banale, traurige oder 

groteske Rechtsfälle, den Alltag von Richtern, 

Staats- und Rechtsanwälten, geglückte oder weni-

ger geglückte Maßnahmen von Behörden, Streitig-
keiten zwischen ihnen und was sonst noch die 

juristische Praxis ausmacht. Die elegante, wortge-

waltige und detailreiche (oft leider auch ironisch-

besserwisserische) Erzählung ist die eigentliche 

Stärke des Werkes. Sie erreicht gelegentlich auch 

literarische Qualität, etwa in der Beschreibung des 

erfundenen Ortes »Neustadt am Wassersturz«, die 

an Thomas Manns Schilderung seines fiktiven 
Großherzogtums in »Königliche Hoheit« erinnert. 

Man verabschiedet sich mit gemischten Gefühlen 

von diesem Buch, das kein wirklich juristisches ist, 

sondern eines über die unverwüstliche Banalität 

des Rechtslebens.



Sascha Ziemann

Was für ein Leben*

Philipp Auerbach (1906–1952) ist dem Tod 

wiederholt entkommen und hat ein Dutzend 

Leben gelebt. In der Zeit des Nationalsozialismus 

war er in verschiedenen Lagern und Gefängnissen 
inhaftiert, darunter in den Konzentrationslagern 

Auschwitz und Buchenwald sowie in einem Ge-

fängnis der SS in Paris, hatte im Januar 1945 einen 

Todesmarsch von KZ-Insassen von Auschwitz nach 

Groß-Rosen überlebt und Zwangsarbeit in einem 

Steinbruch, hatte Hunger und Krankheiten über-

standen. Das erlebte Grauen ließ ihn, den deut-

schen Juden, jedoch nicht mit seiner Heimat bre-

chen. Anders als viele andere glaubte Auerbach an 

eine Zukunft der Jüdinnen und Juden in Deutsch-
land. Seinem Biografen Hans-Hermann Klare zu-

folge, dessen Buch hier vorgestellt werden soll, war 

Auerbach überzeugt, »die Nazis würden einen 

nachträglichen Sieg davontragen, sollte jüdisches 

Leben in Deutschland für alle Zukunft beendet 

sein« (48). Vorher aber musste hier und jetzt den 

2 Siehe z. B. das Urteil des OLG
Breslau vom 14.3.1922, in:
Juristische Wochenschrift 52 (1923)
190 (verspäteter Einspruch gegen
ein Versäumnisurteil während eines 
Gerichtsstillstandes).

3 Vgl. die differenzierte Untersuchung 
von Karl Engisch, Der rechtsfreie 
Raum, in: Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft 108 (1952) 
385–430.

* Hans-Hermann Klare, Auerbach. 
Eine jüdisch-deutsche Tragödie oder 
Wie der Antisemitismus den Krieg 
überlebte, Berlin: Aufbau Verlag 
2022, 475 S., ISBN 978-3-351-03896-0

Rg32 2024

264 Was für ein Leben



Überlebenden geholfen werden, die zu Tausenden 

nach Bayern in die amerikanische Besatzungszone 

gekommen waren. Philipp Auerbach tat sein Bes-

tes als Bayerischer »Staatskommissar für rassisch, 

religiös und politisch Verfolgte« und Präsident 
des bayerischen Landesentschädigungsamtes. In 

diese Position hatte ihn im Jahr 1946 der damalige 

bayerische Ministerpräsident Wilhelm Hoegner 

(SPD) auf Empfehlung von Parteigenossen aus 

Düsseldorf geholt. Auerbach hatte sich im 

Rheinland einen Namen als Wiedergutmachungs-

experte gemacht und gehörte außerdem »zu den 

bekanntesten und aktivsten Mitliedern« der 

wieder entstehenden jüdischen Gemeinden in 
Deutschlands (17).

Die Auerbach-Behörde in München wurde 

nach dem Krieg zur Anlaufstelle für die Überle-

benden des Holocaust, die sich nun als sog. DPs 

(displaced persons) zu Tausenden im Land der 

Täter befanden – heimat- und mittellos. Die meis-

ten von ihnen sahen für sich in Deutschland oder 

ihren anderen Heimatländern keine Zukunft; viele 
waren nach Bayern in die amerikanische Besat-

zungszone gekommen, weil hier wie sonst nir-

gends die realistische Aussicht bestand, eine retten-

de Passage in die USA oder in den 1948 gegründe-

ten Staat Israel zu erhalten (20 f.). Philipp Auer-

bach versuchte dem Ansturm Herr zu werden und 

zu helfen – schnell und unbürokratisch. In seiner 

fünfjährigen Tätigkeit als Staatskommissar half er 

etwa 100 000 Jüdinnen und Juden bei der Ausreise 
aus Bayern. Auerbach verstand sich dabei nicht nur 

als Anwalt seiner Glaubensgenossen – das war er 

auch, zumal als Direktoriumsmitglied des neu ge-

gründeten Zentralrats der Juden in Deutschland. 

Er half auch anderen Opfergruppen des National-

sozialismus, was ihm in den eigenen Reihen nicht 

nur Zustimmung einbrachte. So forderte er etwa 

Entschädigungen nicht nur für jüdische Opfer, 
sondern auch für Opfergruppen wie Homosexuel-

le oder Sinti und Roma. Jeder ehemalige KZ-Häft-

ling sollte, so Auerbach, eine Entschädigung von 

10 Reichsmark pro erlittenem Hafttag erhalten 

(251). Für die Finanzierung hatte der einfallsreiche 

Staatskommissar eine konkrete Idee: das Raubgut 

der Nazis sollte dafür herangezogen werden. Ein 

Vorschlag, der ihm beleidigende Zuschriften ein-

brachte, die nicht selten das antisemitische Zerr-
bild des rachsüchtigen und gierigen Juden be-

schworen. Wiedergutmachung freilich bedeutete 

für Auerbach mehr als nur finanzielle Entschädi-

gung. So schrieb er kurz vor Weihnachten 1947 in 

einer Veröffentlichung der Vereinigung der Ver-

folgten des Naziregimes: »Wiedergutmachung 

heißt nicht Bereicherung! Wiedergutmachung 

heißt nicht: nach Vermögen streben! Wiedergut-

machung heißt: den moralischen Wert des Men-
schen wieder anzuerkennen, den man uns geraubt. 

Wiedergutmachung heißt: das zurückgeben, was 

man uns genommen hat.« (34 f.)

Dass sich Auerbach in seiner Amtsführung zu-

weilen am Rand der Legalität bewegte, ist in der 

Rückschau wohl keine unberechtigte Feststellung; 

genauso richtig ist aber, dass auch die Verhältnisse 

der von Not und Improvisation geprägten Nach-

kriegszeit nicht immer die buchstabengetreue Ein-
haltung der Regeln erlaubten. Ein parlamentari-

scher Untersuchungsausschuss des Bayerischen 

Landtages sollte Philipp Auerbach später vollstän-

dig rehabilitieren. Der Schlussbericht kam im 

Januar 1954 zu folgendem Ergebnis: »Solche Auf-

gaben waren nicht mit normalen Mitteln und auch 

nicht von Persönlichkeiten zu lösen, die getreu 

dem Gesetz arbeiteten, der außergewöhnlichen 
Lage gegenüber jedoch ziemlich hilflos gewesen 

wären. Mit anderen Worten: Behörden und Be-

amte im eigentlichen Sinne wären der Schwierig-

keiten noch weniger Herr geworden.« (420)

Der Kampf für die Wiedergutmachung der 

Überlebenden, die sich jeden Morgen aufs Neue 

vor dem Eingang seiner Behörde drängten, sollte 

jedoch auch seine Kräfte übersteigen. Wurde der 

einfallsreiche und in der jüdischen Community 
gut vernetzte Staatskommissar zunächst sowohl 

von Seiten der US-Militärregierung in Bayern als 

auch von der bayerischen Staatsregierung unter-

stützt, geriet er Anfang der 1950er Jahre zuneh-

mend ins Fadenkreuz von Politik und Justiz. Ge-

rüchte über Unregelmäßigkeiten in der Amtsfüh-

rung und die unberechtigte Auszahlung mehrerer 

hundert Tausend DM Wiedergutmachungsgelder 
hatten die Runde gemacht. Auf Initiative des 

bayerischen Justizministers Josef Müller (CSU), 

der sich zu einem einflussreichen Gegenspieler 

Auerbachs entwickelt hatte, wurde eine staatsan-

waltschaftliche Ermittlung in Gang gesetzt. Im 

Januar 1951 wurde Auerbachs Behörde durchsucht 

und Auerbach spektakulär in seinem Dienstwagen 

auf der Autobahn von der Polizei gestoppt und 

verhaftet. Nach über einjähriger Untersuchungs-
haft begann im April 1952 das Strafverfahren vor 

dem LG München I gegen Auerbach und weitere 

Mitangeklagte, darunter zwei Mitarbeiter und den 

bayerischen Landesrabbiner Aaron Ohrenstein. 
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Die Staatsanwaltschaft warf Auerbach unter ande-

rem schwere Amtsunterschlagung, Erpressung, 

Untreue, Betrug sowie das unberechtigte Führen 

eines Doktortitels vor. Auerbach sah sich einem 

Gericht gegenüber, dessen Angehörige alle Mit-
glieder der NSDAP gewesen waren. Sie waren nach 

dem Krieg zunächst wegen ihrer Verstrickungen in 

der NS-Zeit als ungeeignet für den Staatsdienst 

angesehen worden, wurden aber später rehabili-

tiert und wieder in den Justizdienst übernommen. 

Der Vorsitzende Richter Josef Mulzer etwa war ein 

früherer Oberkriegsgerichtsrat, NSDAP-Mitglied 

(375) und zudem ein ehemaliger Kanzleikollege 

des schon erwähnten bayerischen Justizministers 
Müller.

In der Hauptverhandlung vor Gericht, die von 

Klare lebendig anhand von Mitschriften der Ver-

fahrensbeteiligten und Zeitungsberichten rekon-

struiert wird, kam es zuweilen zur offenen Kon-

frontation zwischen Auerbach und dem Vorsitzen-

den Richter Mulzer sowie dem Staatsanwalt Wil-

helm Hölper. Alle drei schenkten sich nichts. Als 
Auerbach einmal bei der Sachverständigenverneh-

mung eines Wirtschaftsprüfers die Gelegenheit zur 

Stellungnahme verweigert wurde und in Rage ge-

riet, ließ ihn der Vorsitzende aus dem Sitzungssaal 

entfernen. Was dann geschah, berichtet Klare un-

ter Rückgriff auf die Süddeutsche Zeitung: »Auer-

bach erhob sich zornbebend aus seinem Sessel und 

rief, während er von zwei Polizeibeamten flankiert 

den Saal verließ: ›Das sind Nazi-Methoden. Diese 
Nazi-Methoden macht man mit mir nicht, Herr 

Mulzer!‹ Als der Landgerichtsdirektor ihn als An-

geklagten zu einer förmlicheren Anrede anhielt, 

fügte Auerbach hinzu: ›Jawohl, Herr Vorsitzender 

und die Herren Nazi-Staatsanwälte‹.« (397)

Der Prozess, der sich zu einem der größten 

Prozesse in Nachkriegsdeutschland entwickelt hat-

te, endete nach einer viermonatigen Hauptver-
handlung und 62 Verhandlungstagen am 14. Au-

gust 1952 mit der Verteilung zu einer Freiheits-

strafe von zweieinhalb Jahren. Zwar konnten die 

Hauptvorwürfe wie etwa die der schweren Amts-

unterschlagung nicht aufrechterhalten werden, 

doch blieb es bei einem Schuldspruch wegen Un-

treue und Unterschlagung sowie – von Auerbach 

eingestanden – wegen unberechtigten Führens 

eines Doktortitels. Auerbach fühlte sich unschul-
dig verurteilt und in seiner persönlichen Ehre tief 

verletzt. Und er war auch körperlich am Ende 

seiner Kräfte; Auerbach litt an Nierensteinen und 

Bluthochdruck, auch war ein Tumor diagnostiziert 

worden. Zwei Tage nach der Urteilsverkündung 

setzte Auerbach seinem Leben, er war gerade ein-

mal 45 Jahre alt, im Krankenzimmer einer Privat-

klinik selbst ein Ende. »Mein Blut komme auf das 

Haupt der Meineidigen« waren seine letzten Worte 
in einem an die Öffentlichkeit gerichteten Ab-

schiedsbrief (415).

Was für ein Leben! Wer einmal mit der Lektüre 

der eindrücklichen Biografie des früheren stern-

Journalisten Hans-Hermann Klare begonnen hat, 

wird das Buch so schnell nicht wieder aus der 

Hand legen. Das selbstgewählte Ende des Philipp 

Auerbach ist zugleich Anfang (Kap. 1) und Ende 
(Kap. 16) der fesselnd geschriebenen und gut les-

baren Biografie. Dazwischen ein vollgepacktes und 

packendes Leben eines deutschen Juden aus Ham-

burg. Die weiteren Kapitel (Kap. 2–15) widmen 

sich, weitgehend chronologisch, einzelnen Lebens-

stationen: von der Kindheit im Hamburg des 

Kaiserreichs, dem ersten politischen Engagement 

in der Weimarer Republik, über die Emigration 
1934 nach Belgien und die Deportation nach 

Frankreich sowie die Verschleppung und Inhaftie-

rung in die Konzentrationslager Auschwitz und 

Buchenwald bis hin zum Neuanfang als Wieder-

gutmachungsexperte in Düsseldorf und München. 

Die Ausführungen berichten zuweilen Unglaub-

liches. So erfährt der Leser, wie Auerbach den 

Chemikalien-Großhandel seines Vaters in Ham-

burg nutzt, um den Antifaschisten im Spanischen 
Bürgerkrieg Chemikalien für den Bau von Bom-

ben zukommen zu lassen (101ff.). Sein chemisches 

Talent, Auerbach war gelernter Drogist, rettete 

ihm in den Lagern ein ums andere Mal das Leben, 

da er es verstand, sich nützlich zu machen. Etwa, 

indem er aus Tierknochen Kohle als Heilmittel für 

an Typhus erkrankte Insassen herstellte (198) oder 

an der Produktion von Desinfektionsmitteln und 
Seife innerhalb der von der SS beaufsichtigten 

Abteilung für Schädlingsbekämpfung mitwirkte 

(165ff.). Klare betont, dass es Auerbach in allen 

seinen Aktivitäten während seiner Inhaftierung 

gelungen sei, »davonzukommen, ohne sich dafür 

Vorteile auf Kosten anderer Häftlinge« verschafft 

zu haben (209). Dass Auerbach in der Bundes-

republik Opfer einer politischen Kampagne wur-

de, ist eine bittere Pointe eines Lebens, das von 
Klare mit Recht im Untertitel des Buches als 

»jüdisch-deutsche« Tragödie beschrieben wird. 

Die »Stunde Null« war keine Tabula rasa. Auch 

der Antisemitismus hatte überlebt und brach sich 
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zuweilen unverhohlen Bahn. Die Wiedergutma-

chungsleistungen gegenüber den NS-Opfern etwa 

empfanden viele Deutsche als eine ungerechtfer-

tigte Bevorzugung.

Dass Philipp Auerbach in Klares Biografie nicht 
nur sympathisch und als Heldengestalt beschrie-

ben wird, sondern dass auch die weniger sympathi-

schen Charakterzüge und Widersprüchlichkeiten 

Auerbachs zur Sprache kommen, wie beispielswei-

se das großspurige Auftreten, der autokratische 

Führungsstil oder auch das zuweilen gebrochene 

Verhältnis zur Wahrheit (unter anderem ein fal-

scher Doktortitel), gibt dem dargestellten Leben 

eine menschliche Tiefe und ist lobend hervorzu-

heben. Als kleines Petitum sei gleichwohl das 

Fehlen eines Personenverzeichnisses angespro-
chen, das es erlaubt hätte, zielgenau den vielen 

prominenten und weniger prominenten Persön-

lichkeiten nachzuspüren, denen Auerbach im Ver-

lauf seines ereignisreichen Lebens begegnet ist.



Heinz Mohnhaupt

Vom Nutzen der Abweichung – die 
rechtsproduktive Kraft des Sondervotums*

Seit 1970 ist Richterinnen und Richtern am 

Bundesverfassungsgericht mit dem »Sondervotum«
ein – wie es der Verfasser bezeichnet – »Instru-

ment« im Rahmen ihrer Rechtsprechung gegeben, 

zusammen mit dem Urteil des kollektiv entschei-

denden Senates auch eine abweichende persön-

liche Meinung der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu 

geben. Das BVerfGG legt in § 30 Abs. I S. 1 fest, 

dass das BVerfG »in geheimer Beratung« entschei-

det. Die maßgebende Bestimmung in § 30 Abs. II 

S. 1 lautet: »Ein Richter kann seine in der Beratung 
vertretene abweichende Meinung zu der Ent-

scheidung oder zu deren Begründung in einem 

Sondervotum niederlegen; das Sondervotum ist 

der Entscheidung anzuschließen.« Außerdem kön-

nen die Senate »in ihren Entscheidungen das 

Stimmenverhältnis mitteilen.« Nach der Geschäfts-

ordnung des BVerfG findet eine namentliche Ver-

öffentlichung von Sondervoten auch in den amt-
lichen Entscheidungssammlungen des BVerfG 

statt.

Das Sondervotum individualisiert somit eine 

Entscheidung innerhalb des Richterkollegiums zu 

Lasten abgeschlossener Eindeutigkeit und Rechts-

sicherheit i. S. des historischen Ideals eines »ius 

certum«; zugleich relativiert die Veröffentlichung 

den Grundsatz geheimer Beratung des § 43 des 
DRiGs. Andererseits vermag »potentielle Vieldeu-

tigkeit« eine offene wissenschaftliche Diskussion 

zu beleben, wie der Autor im Vorwort dieser 

gründlichen Dissertation hervorhebt. Insofern be-

trifft diese Publikation auch Aspekte aktueller 

Fragestellungen, nämlich wie »Normativitäts-

wissen« entsteht bzw. hergestellt wird.1

In diesem Sinne untersucht der Autor auf 

Grund der vorliegenden Rechtsprechungspraxis 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) die Funk-

tionen des Sondervotums im – »staatlich« genann-

ten – »Gesamtgefüge« bzw. Rechtssystem. Ein 

kurzer Blick auf die Entstehung des Sondervotums 

in den USA und in Großbritannien zeigt den 

Modellcharakter der »dissenting« (Abweichung 

von der Entscheidung des Gerichts) und »concur-

ring opinions« (abweichende Begründung) mit der 
heutigen Tendenz, den Individualentscheidungen 

gegenüber dem Kollegialgericht vermehrt Publizi-

tät einzuräumen (18). Ein kurzer historischer 

Rückblick auf die deutsche Entwicklung – begin-

nend mit »Reformen Karls des Großen« (!) – wirkt 

wie eine aufgesetzte Pflichtübung ohne echten 

* Matthias K. Klatt, Das Sonder-
votum beim Bundesverfassungs-
gericht (Veröffentlichungen zum 
Verfahrensrecht 191), Tübingen:
Mohr Siebeck 2023, XIII + 310 S.,
ISBN 978-3-16-161119-3

1 Cf. das Forschungsfeld »Normativi-
tätserzeugungswissen« am MPI für 
Rechtsgeschichte und Rechtstheorie: 
https://www.lhlt.mpg.de/
normativitaetserzeugungswissen.
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